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Dokumente zur Versicherungspolice 09
Nur gültig in Verbindung mit den auf der Buchungsbestätigung ausgewiesenen Prämien und Leistungsbeschreibungen.
Der Versicherungsabschluss ist auf der Buchungsbestätigung (Versicherungspolice) dokumentiert!

Die Produkte im Überblick                                   
Selbstbehalt-Ausschluss CDW (Collision Damage Waiver)
Gilt nur bei Unfall und Diebstahl für PKW, Camper und Motorhomes, nicht aber für 
Motorräder.
Erstattungssumme: maximal € 1.000,- des vertraglich geschuldeten und belasteten Selbstbehalts 
der Kaskoversicherung
Selbstbehalt: Der Selbstbehalt beträgt in jedem Schadensfall € 250,- des erstattungsfähigen 
Schadens.

Wir sind für Sie da                                                     
Wenn Sie Fragen zu den Versicherungsleistungen haben, kontaktieren Sie unser 
Service-Team. Wir informieren Sie rund um das Thema Reiseversicherungen:
Telefon	 + 49 (0) 89 6 24 24 - 460
Telefax	 + 49 (0) 89 6 24 24 - 244
E-Mail: service@elvia.de

Ihre Schadenmeldungen inkl. Buchungsbestätigung und weiteren Nachweisen richten Sie 
bitte an die Schadenabteilung der Mondial Assistance International AG (Anschrift siehe rechts).

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise   
Reiseart: gültig für alle Reisearten

Geltungsbereich: europaweit (inkl. Mittelmeer-Anrainerstaaten und Kanarische Inseln)

Reisedauer: Die Versicherungen gelten für die Dauer der Anmietung, maximal 92 Tage.

Mietpreis: Maximal € 200,- je Miettag und maximal € 10.000,- je Anmietung.

Abschlusshinweise: Die Selbstbehalt-Ausschluss-Versicherung gilt nur bei Anmietung aus dem 
Programm von McRent. Der Abschluss der Selbstbehalt-Ausschluss-Versicherung ist jederzeit 
vor Abreise („Check out“) möglich.

Versicherungsschutz besteht nur für die namentlich auf der Reisebestätigung / 
Versicherungspolice aufgeführte(n) Person(en) und wenn die Prämie dafür bezahlt ist.
Die Höhe der Prämie richtet sich in der Regel nach dem ausgewählten Versicherungsschutz, 
der Laufzeit des Vertrages und dem Preis der versicherten Reise. Prämien für höhere Reise-
preise auf Anfrage.

Auf Grund der rechtlichen Umfirmierung unserer Hauptniederlassung ändert sich 
unsere Firmierung in Mondial Assistance International AG, Niederlassung für Deutschland.
ELVIA Reiseversicherungen werden als Marke weitergeführt.

Die vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen werden von der Mondial Assistance 
International AG nach Maßgabe der nachstehenden Versicherungsbedingungen geboten. 
Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam. Die Versicherungsteuer ist in den Prämien ent-
halten. Gebühren werden nicht erhoben. Maßgebend für den Versicherungsumfang sind die 
in der Buchungsbestätigung dokumentierten Prämien und Leistungsbeschreibungen.

                        
 

Olaf Nink, Hauptbevollmächtigter 

Mondial Assistance International AG	 Hauptsitz der Aktiengesellschaft ist Wallisellen / Schweiz
Niederlassung für Deutschland	 Hauptbevollmächtigter für Deutschland:
Ludmillastraße 26	 Olaf Nink, München
81543 München	 HRB 4605 AG München

Dieses Informationsblatt soll Ihnen in knapper Form einen Überblick 
über unsere Versicherungsprodukte verschaffen. Beschrieben sind nur 
die wesentlichen Inhalte. Der Versicherungsschutz einschließlich Ver- 
sicherungssummen und Selbstbehalt-Regelungen ist abschließend dar-
gestellt in Ihren Dokumenten zur Versicherungspolice und den AVB.

Selbstbehalt-Ausschluss CDW
(Collision Damage Waiver)

erstattet den vertraglich geschuldeten und belasteten Selbstbehalt der 
Kaskoversicherung für gemietete PKWs bei Unfall und Diebstahl während 
der Laufzeit des Mietvertrages im Ausland bis zur maximal vereinbarten 
Summe.

Kein Versicherungsschutz besteht u.a. für Motorräder und Wohnanhänger 
aller Art sowie für Schäden wegen vertragswidrigen Gebrauchs des Miet- 
wagens. Weitere Ausschlüsse in § 4 AVB CDW.

Wenn Ihr Mietwagen gestohlen oder beschädigt wird, melden Sie dies bitte 
unverzüglich dem Fahrzeugvermieter sowie der nächsten Polizeidienststelle 
und lassen Sie sich eine Durchschrift des Polizeiprotokolls oder zumindest 
eine Bestätigung über die Anzeigenerstattung geben. Bei Verletzung einer 
dieser Obliegenheiten kommt eine Kürzung oder der Verlust der Leistung in 
Betracht, vgl. hierzu § 6 AVB CDW.

Für alle Versicherungssparten ist bei Beschwerden die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, zuständig.

Datenschutz:
Entsprechend den Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) informie-
ren wir Sie darüber, dass im Schadensfall Daten zu Ihrer Person gespeichert 
werden, die zur Erfüllung des Versicherungsvertrages notwendig sind. Zur 
Prüfung des Antrages oder des Schadens werden ggf. Anfragen an andere 
Versicherer gerichtet und Anfragen anderer Versicherer beantwortet. Außer-
dem werden Daten an den Rückversicherer übermittelt.
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Einwilligung dazu über die Beendigung 
des Versicherungsvertrages hinausgeht. Mit Ablehnung eines Antrages zum 
Vertragsabschluss endet die Einwilligung. Die Anschrift der jeweiligen Daten-
empfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.

Widerrufsrecht für Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen:
Der Versicherungsvertrag gilt auf der Grundlage der Vertragsbestimmungen, 
der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation als abge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieses Versicherungsscheins widerruft. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf muss in Textform erfolgen (Brief, Fax, E-Mail) und braucht 
keine Begründung zu enthalten; er ist zu richten an:
Mondial Assistance International AG, Ludmillastraße 26, 81543 München, 
Telefax + 49 (0) 89 6 24 24 - 244, E-Mail: service@elvia.de

Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit internationales 
Recht nicht entgegensteht. Klagen aus dem Versicherungsvertrag können 
vom Versicherungsnehmer oder der versicherten Person bei dem Gericht 
des Geschäftssitzes oder der Niederlassung des Versicherers erhoben wer-
den. Ist der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person eine natürliche 
Person, so können Klagen auch vor dem Gericht erhoben werden, in des-
sen Bezirk der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Produkt- und Verbraucherinformationen									       
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Im Folgenden kurz ELVIA genannt

Allgemeine Bestimmungen
für ELVIA Reiseversicherungen
AVB AB 09

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 11 gelten für alle ELVIA Reise-
versicherungen. Die nachfolgend abgedruckten AVB gelten für die jeweilige 
Versicherung. Versicherungsschutz besteht, wenn Sie die betreffende Ver- 
sicherung vertraglich vereinbart haben.

§ 1	 Wer ist versichert?
Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen oder der im 
Versicherungsnachweis beschriebene Personenkreis, sofern die Versiche-
rungsprämie gezahlt wurde.

§ 2	 Für welche Reise gilt die Versicherung?
Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils versicherte Reise im vereinbarten 
Geltungsbereich. 

§ 3	 Wann ist die Prämie zu zahlen?
Die Prämie ist gegen Aushändigung des Versicherungsscheins zu zahlen. 
Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die Prämie vor Reisean-
tritt / Versicherungsbeginn gezahlt wurde.

§ 4	 Wann beginnt und wann endet die Versicherung?
1.	� In der Reiserücktritt-Versicherung beginnt der Versicherungsschutz mit 

dem Abschluss des Versicherungsvertrags für die gebuchte Reise und 
endet mit dem Reiseantritt. 

	� Nach Reisebuchung ist der Abschluss des Versicherungsvertrages bis 
30 Tage vor Reiseantritt möglich. Ab dem 29. Tag vor Reiseantritt muss 
der Abschluss des Versicherungsvertrages binnen drei Werktagen nach 
Reisebuchung erfolgen.

2.	� In den übrigen Versicherungssparten
a)	� beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der versicherten 

Reise und
b)	� endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der 

Beendigung der versicherten Reise;
c)	� verlängert sich der Versicherungsschutz über das planmäßige Rei-

seende hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die gesamte ge-
plante Reise erfasst und sich die Beendigung der Reise aus Gründen 
ver-zögert, welche die versicherte Person nicht zu vertreten hat.

§ 5	 In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz?
Nicht versichert sind
1.	� Schäden durch Streik, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Pandemien, 

Kernenergie, Beschlagnahme und sonstige Eingriffe von hoher Hand 
sowie Schäden in Ländern, für welche das Auswärtige Amt eine Reise-
warnung ausgesprochen hat;

2.	� Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbeiführt;
3.	� Expeditionen, sofern nicht anders vereinbart.

§ 6	� Was muss die versicherte Person im Schadensfall unbedingt 
unternehmen (Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.	� den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu vermeiden;
2.	� den Schaden unverzüglich ELVIA anzuzeigen;
3.	� das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen und ELVIA 

jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen. Zum Nachweis 
hat die versicherte Person Original-Rechnungen und -Belege einzu- 
reichen, gegebenenfalls die Ärzte – einschließlich der Ärzte der 
Assistance – von der Schweigepflicht zu entbinden und es ELVIA zu ge-
statten, Ursache und Höhe des geltend gemachten Anspruchs in zumut-
barer Weise zu prüfen.

§ 7	 Wann zahlt ELVIA die Entschädigung?
Hat ELVIA die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach festgestellt, 
wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen ausgezahlt.

§ 8	� Was gilt, wenn die versicherte Person Ersatzansprüche gegen 
Dritte hat?

1.	� Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen 
Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf ELVIA über, soweit der 
versicherten Person daraus kein Nachteil entsteht.

2.	� Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den Rechts-
übergang auf Wunsch von ELVIA schriftlich zu bestätigen. 

3.	� Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen sowie 
der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht von ELVIA vor. 
ELVIA tritt in Vorleistung, sofern sie unter Vorlage von Original-Belegen 
zunächst in Anspruch genommen wird.

§ 9	� Wann verliert die versicherte Person den Anspruch auf Versiche-
rungsleistung durch Obliegenheitsverletzung und Verjährung?

1.	� Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist ELVIA von der Verpflich-
tung zur Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung ist ELVIA berech-
tigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.	� Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicherte Person 
zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist ELVIA zur Leistung verpflichtet, 
soweit die versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht von ELVIA ursächlich ist.

3.	� Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren, gerech-
net ab Ende des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und 

die versicherte Person von den Umständen zur Geltendmachung des 
Anspruchs Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte 
Kenntnis erlangen müssen.

§ 10	 Welche Form gilt für die Abgabe von Willenserklärungen?
1.	� Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und des 

Versicherers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail).
2.	� Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

§ 11	� Welches Gericht in Deutschland ist für die Geltendmachung 
der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag zuständig? 
Welches Recht findet Anwendung?

1.	� Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person München 
oder der Ort in Deutschland, an welchem die versicherte Person zur 
Zeit der Klageerhebung ihren ständigen Wohnsitz oder ihren ständigen 
Aufenthalt hat.

2.	� Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

Selbstbehalt-Ausschluss CDW
(Collision Damage Waiver)
AVB CDW 09 MCR022

§ 1	� Was ist versichert?
ELVIA erstattet den vertraglich geschuldeten und belasteten Selbstbehalt bis 
zur maximal vereinbarten Summe (siehe Überblick), wenn das Mietfahrzeug 
während der Laufzeit des Mietvertrages gestohlen wird oder bei einem Unfall 
im öffentlichen Straßenverkehr sowie auf Fähren beschädigt oder zerstört wird.

§ 2	� Für welche Fahrzeuge gilt die Versicherung?
1.	� Versicherungsschutz gilt europaweit bei Reisen bis zu 92 Tagen für das 

von der versicherten Person gemietete Fahrzeug.
2.	� Der Versicherungsschutz gilt nicht für

a)	� Wohnanhänger aller Art;
b)	� Motorräder und andere Zweiradfahrzeuge;
c)	� Luft- und Wasserfahrzeuge jeder Art.

§ 3	� Wann ist die Prämie zu zahlen, wann beginnt und wann endet 
die Versicherung?

1.	� Die Prämie ist gegen Aushändigung der Versicherungspolice zu zahlen. 
Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die Prämie vor 
Reiseantritt/Versicherungsbeginn gezahlt wurde.

2.	� Der Versicherungsschutz
•	� beginnt mit der Übergabe des Mietfahrzeuges an die versicherte 

Person;
•	� endet mit der Rückgabe des Mietfahrzeuges laut Mietvertrag;
•	� verlängert sich über den vertraglich vereinbarten Zeitpunkt zur 

Fahrzeugrückgabe hinaus bis zur tatsächlichen Rückgabe, sofern die 
versicherte Person die verspätete Rückgabe nicht zu vertreten hat. 

§ 4	� Bei welchen Schäden besteht kein Versicherungsschutz und 
welche Einschränkungen sind zu beachten?

Kein Versicherungsschutz besteht 
1.	� bei Fahrten eines nicht berechtigten Fahrers des Mietfahrzeugs;
2.	� für Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Fahrers des 

Mietfahrzeuges;
3.	� während einer Fahrt unter Alkohol- Drogen- oder Arzneimitteleinfluss;
4.	� bei Teilnahme an Wettfahrten;
5.	� in Zusammenhang mit vertragswidrigem Gebrauch des Mietfahrzeugs;
6.	� bei Befahren von Strassen, die laut Fahrzeugmietvertrag nicht befahren 

werden dürfen – auf Campingplätzen besteht jedoch Versicherungsschutz;
7.	� für Schäden durch Streik, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Kernenergie 

und Eingriffe von hoher Hand sowie bei Elementarschaden mit Aus-
nahme von Hagelschäden;

8.	� für Schäden durch fehlerhafte Bedienung und Verschleiß;
9.	� in Zusammenhang mit der Verwendung des Fahrzeugs bei der Begehung 

eines Verbrechens, Vergehens oder dem Versuch dazu.

§ 5	� Was muss die versicherte Person im Schadensfall unbedingt 
beachten?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.	� Schäden durch Diebstahl und andere strafbare Handlungen sowie 

Unfälle im Straßenverkehr unverzüglich dem Fahrzeugvermieter sowie 
der nächstzuständigen oder nächsterreichbaren Polizeidienststelle an-
zuzeigen. ELVIA ist eine Bescheinigung über die polizeiliche Meldung, 
gegebenenfalls samt dem polizeilichen Unfallprotokoll einzureichen; 

2.	� den Schaden ELVIA unverzüglich anzuzeigen;
3.	� ELVIA mit der Schadenmeldung vorzulegen:

•	� Versicherungsnachweis;
•	� Mietvertrag mit Fahrzeugversicherungsvertrag einschließlich Ver- 

sicherungsbedingungen;
•	� den Leistungsbescheid des Fahrzeugversicherers in Bezug auf den 

Schaden;
•	�� Polizeibericht;
•	� Bestätigung des Fahrzeugvermieters über die unverzügliche Anzeige 

des Schadens.

§ 6	� Wann verliert die versicherte Person den Anspruch auf Versiche-
rungsleistung durch Obliegenheitsverletzung und Verjährung?

1.	� Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist ELVIA von der Verpflich-
tung zur Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung ist ELVIA berech-
tigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.	� Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicherte Person 
zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist ELVIA zur Leistung verpflichtet, 

soweit die versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht von ELVIA ursächlich ist.

3.	� Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren, gerech-
net ab Ende des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und 
die versicherten Person von den Umständen zur Geltendmachung des 
Anspruchs Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte 
Kenntnis erlangen müssen.

§ 7	� Wann zahlt ELVIA die Entschädigung?
1.	� Hat ELVIA die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach festge-

stellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen ausgezahlt.
2.	� Die versicherte Person trägt in jedem Schadensfall einen Selbstbehalt 

von € 250,-.

§ 8	� Was gilt, wenn die versicherte Person Ersatzansprüche gegen 
Dritte hat?

1.	� Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen 
Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf ELVIA über, soweit der 
versicherten Person daraus kein Nachteil entsteht.

2.	� Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den Rechts-
übergang auf Wunsch von ELVIA zu dokumentieren.

§ 9	� Welche Form gilt für die Abgabe von Willenserklärungen?
1.	� Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und des 

Versicherers bedürfen der Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail). 
2.	� Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

§ 10	� Welches Gericht in Deutschland ist für die Geltendmachung 
der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag zuständig? 
Welches Recht findet Anwendung?	

1.	� Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person München oder 
der Ort in Deutschland, an welchem die versicherte Person zur Zeit der 
Klageerhebung ihren ständigen Wohnsitz oder ihren ständigen Aufent-
halt hat.

2.	� Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

Bedingungen für den ELVIA Selbstbehalt-Ausschluss CDW (Collision Damage Waiver)
der Mondial Assistance International AG, Niederlassung für Deutschland					  

Was ist in jedem Schadensfall zu tun?
Der Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und nachzu-
weisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall bitte geeignete Nachweise zum 
Schadeneintritt (z. B. Schadenbestätigung, Attest) und zum Umfang des 
Schadens (z. B. Rechnungen, Belege).

Allgemeine Hinweise
für den Schadensfall		
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